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Das Gesetz über die Klassifizierung von Kinofilmen von 2002 sieht vor, dass alle
Kinofilme vor der öffentlichen Aufführung im Kino oder in anderen öffentlichen
Einrichtungen einzustufen sind. Es ersetzt das gleichnamige Kolonialgesetz von
1935 (Kapitel 43), das die Einrichtung eines „Zensurrats“ vorsah.

Das Gesetz führt ein Einstufungsgremium sowie ein Klassifikationssystem für (1)
analoge oder digitale Kinofilme und für (2) Schau-/Werbematerial ein. Vor der
Klassifizierung öffentlich aufgeführtes Material kann von der Polizei
beschlagnahmt werden. Der Rat für die Klassifizierung von Kinofilmen hat 30
Mitglieder, die von den Ministerien und anderen öffentlichen Einrichtungen sowie
von Fach- und anderen Verbänden ernannt werden. Der Vorsitzende ist ein
Staatsbediensteter kraft Amtes, alle anderen Mitglieder werden vom
Innenminister ernannt. Der Rat ernennt fünfköpfige Ausschüsse, die mit der
Aufgabe betraut werden, Filme einzustufen. Ihre Entscheidungen können
entweder vom Vorsitzenden des Rates oder von interessierten Parteien
angefochten werden, etwa vom Filmverleih.

Die 2003 verabschiedete Verordnung über Kinofilme (Einstufung) regelt die
Arbeitsweise des Rates und des Systems im Detail. Sie legt die Regeln und
Verfahren für das Vorgehen des Rates bei der Klassifizierung von Kinofilmen sowie
ein Einstufungssystem fest. Die Einstufungskriterien und andere Dokumente zur
Arbeit des Rates sind in Anhängen enthalten. Die Klassifizierung erfolgt anhand
der Eignung eines Films für bestimmte Altersgruppen. Die Kriterien, die
beibehalten wurden, beziehen sich auf die verwendete Sprache, Sex- und
Gewaltszenen sowie die Behandlung von Drogengebrauch und unsozialem und
subversivem Verhalten im Film.

Filme, die der Beurteilung zufolge extremen Rassismus, Hardcore-Pornografie
oder extreme sexuelle Gewalt zeigen oder die Menschenwürde verletzen und
antidemokratisches und unsoziales Verhalten fördern, können in die Kategorie
„nicht klassifiziert“ fallen, und ihre öffentliche Aufführung kann verboten werden.

Ο περί κατατάξεως κινηματογραφικών ταινιών Νόμος N.238/2002,
Επίσημη Εφημερίδα 31/12/2002
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Gesetz über die Klassifizierung von Kinofilmen Nr. 238/2002, Staatsanzeiger vom
31. Dezember 2002

Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π.)

Verordnung über Kinowerke (Einstufung), verabschiedet 2003,
Verwaltungsverordnung 561/2003, Staatsanzeiger vom 11. Juli 2003
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